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Nro . 41 .

Olden

wöchentliche

burgische

Anzeigen .

Montag , den 5 Octob . 1782 .

I . Gerichtl . Proclam . und Publicat .
1 ) Es ift Johann Hinrich Lohsen , zu Lienen , gewillet , zwey Kirchenstände in der altenKirche zu Etsfleth auf den Priecheln und vier Begräbnisstellen daselbst , zwischen denen

des Kaufmanns Bernhard Michaelßen und Relef Rückens belegen , am 15 Nov . a . C.in Engelbart Hauerken Hause , verkaufen zu lassen .
Die Angabe ist den sten Mov . a . c . , auf hiesiger Hochfürfil , Regierungs : Canzley .2 ) Wenn nachbenannte herrschaftlichePachtstücke , deren Heueriahre theils mit Ausgangbieses , theils aber auf Ostern , Maytag und Johannis fünftigen Jahrs zu Ende gehen ,von neuem auf drey , sechs , zehn , und mehrere Jahre verpachtet werden sollen , als :1 ) Auf den 2ssten October , als Freytag nach dem 21ften Sonntage Trinitatis . Inder Hausvogtey Oldenburg : Der Krug im güldenen Löwen ; das Zoll und Brückengeld vor dem Dammthore ; der freye Viehschnitt in dem Herzogthum ; das Sperrgeld am Eversten Chore ; das kleine Wachthaus beym blauen Hause ; die Leinenlumspensammlung in den 4 Oldenburgschen Vogteyen , Wüstenland , Wardenburg , Hattenund Zwischenahn ; die Landaccise vom Bremer und Leher Bier ; der Garten bey derHaarenthors Wache . In der Vogtey Wüstenland : der Neuenhuntorfer Groden ;die Accife zum Jprump ; die Accise zum groffen Siel . In der Vogtey Mohriem :das Kötersand ; die Wein und Brannteweinsaccife in den 4 Marschvogteyen ; derKrug auf dem Werder ; der zweyte Krug zum Nordermohr ; der Krug zu Bardenfleth ;der Krug zu Eckfleth ; der Krug zum Burwinkel ; der Krug zu Huntorf ; der Krug zuMohrdorf ; die Mönnichhofer Mühle . In der Vogtey Strückbausen : dieMible ; die Recognition vom Wein und Brannteweinschenkenzum Strickhausermohr ,so Johann Bruns ererciret hat . In der Vogtey Wardenburg : die Accise somfremden Getränke ; der erste Krug im Dorfe Wardenburg ; der zweyte Krug dafelbft ;der Krug zu Astrup ; der Krug im Dorfe Littel ; der Krug inf Dorfe Oberlethe ; der Zollzur Wardenburg , imaleichen das Weggeld vom Tungeler Damm ; der Fruchtzehnte zuSannum , Sage und Ahlhorn . In der Vogtey Hatten : das Sand auf dem Poggenpohl ; die Accife zu Dingstedt ; die Accise in der Vogtey Hatten . Im Amte Ras



stede : die Accise . In der Vogtey Jade : die Schwenburger Klenhorne ; das Zolle

und Weggeld beym Wappeler Siel ; die Accise . In der Vogtey Zwischenahn : die
Elmendorfer Mühle ; die Accise . Jm Amte Apen : das Gut Wittenheim ; der Krug

zu Eggelohe ; der Krug zu Garnhol ; ; der Krug zu Ochholz ; die Accise in der Vogtey

Westerstede ; die Aper Accise . Im Amte euenburg : die Reit Wische ; die grosse

Wische ; das Rundeel ; die Accise vom fremden Getränke . 2 ) Anf den 26 October ,

als Sonnabend nach dem 21 Sonntage Trinitatis . In der Vogtey Golzwarden :

die Oevelgönnische Mühle ; die Wein - und Brannteweinsaccise in den Vogteyen Golz¬

warden und Rotenkirchen ; der Boitwarder und Klipkanner Groden ; die Golzwarder

und Notenkircher Weeser Fischeren . In der Vogtey Rotenkirchen : der Aufwurf

benm Surwürder Groden , die rauhe Plate genannt ; die Wein und Brannteweinsacs

cise. In der Vogtey Abbehausen : die Weins und Brannteweinsaccise ; die Abbes

hauser und Landwirder Weefer Fischerey . In der Vogtey Bleren : die Wein und
Brannteweinsaccife ; die Ateuser Waage ; der Anwachs von Elche Elcksen Bande . In

der Vogtey Burhave : die Wein und Brannteweinsaccise ; das Reit auf dem so :

genannten Carstens Hamm . In der Vogtey Eckwarden : das Eiswürder Fähr .

In der Vogtey Stollhamm : die Wein und Brannteweinsaccise . Im Lande
Würden : der leher Zinsrocken ; der Sandstedter Gräfen Haber . In der Hauss
vogtey Delmenhorst : die Wiese im Wickhorn ; die Accise in der Stadt Delmens

horst ; der Zoll zu Deichhausen , die Accise und Krugheuer , imgleichen das Fähr und
die Fischereyen zu Ochtum ; die Delmenhorstische Hausfischerey ; der Fus : und Wagens

zoll zu Delmenhorst . In der Vogtey Stuhr : der Zoll zum Barrel nebst der Krus
geren beym Zoll ; die Accife ; der Krug in der Vogten Stuhr . In der Vogtey
Berne : der Kölken Groden ; die Accife in beyden Vogteyen Berne und Altenesch ;

die Krüge in beyden Vogteyen . In der Vogtey Altenesch der Lemwerder Gros

den ; das grüne und Meven Sand ; das Fahr zu Mohen ; das Fähr zu Lemwerden .

So wird solches hiemit zu jedermanns Wissenschaft gebracht , und können diejenigen ,

welche etwas davon zu pachten Luft haben , sich an den bemeldeten Tagen , Morgens

um 9 Uhr , in hiesiger Cammer einfinden , die Conditiones vernehmen , und nach Ges

fallen bieten und contrahiren . Gleich denn auch diejenigen , so in Compagnie ein und
anders zu heuern gedenken , sämtlich gegenwärtig seyn , und ihre Namen anzeichnen

lassen , oder ihre Consorten mit schriftlicher Bollmacht versehen müssen ; im widrigen
sie nicht als Mitpächter geachtet werden .

Oldenburg aus der Cammer , den 3ten Oct . 1782 .

v. Hendorff . Schm . v. Hunrichs . Ahlers . Schumacher . Bolken . v . Negelein . Römer .

Schloifer .

3) Ueber des weyl. HinrichPeters , gewefenenHausmanns zuWaddens, dessen Wittwenju

und Erben , sämtliche Güter , ift Schuldenhalber , beym Herzogl . Develgönnischen
Landgerichte , der Concurs erkannt .

( 1) Die Angabe ist den sten Nov. ( 2 ) Deduction den 22ften Nov . ( 3) Priori
tåt Urtel den 20 Dec . a . c . ( 4 ) Bergantung oder Ldse den 7ten Jan . a . f .

4) Des weyl . Alert Heißhusen , zum Dwoberg , sämtliche Creditores haben ihre Forde ,
rungen den 4ten Nov. a. c. beym Herzogl . Delmenhorstischen Landgerichte anzugeben
und mittelst Producirung in Hånden habender Documenten gehörig zu bescheinigen .

3) Johann DierkMenkens, zu Hengsterholz, ist gesonnen , seine daselbst belegeneBrink
figercy mit allen Pertinentien , den 16ten Nov. a . c. verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den 12ten Nov . a . c. , beym Herzogl . Delmenhorstischen Landgerichte .



6) Es sollen des Johann Petermanus, zu Bockhorn, sämtliche Creditoresihre Forderun

gen den isten Nov. a . c. beym Herzogl . Delmenhorstischen Landgerichte angeben und

gehörig bescheinigen.

7) Weyl. HinrichHanen Wittwe und deren Schwiegersohn Albert Schweers auchdessen

Ehefrau, haben des weyl . Hinrich Hanen auf Hinrich Kopmanns im Buhrwinfet

Lande belegeneKötherey , bestehend in einem Wohnhause, Platz , Garten , auch dazu

gehörende Kirchen und Begräbnisstellen , an FriederichHeftermannverkauft.

Die Angabe ist den 11ten Nov. a . c. , beym hiesigen Herzogl . Landgerichte.

8) Der Kaufmann Diederich Plate , als Ldser von weyl. Gerd Jürgens zur Bornhorst

Concursgåteru , hat das von Gerd Jürgens im Jahre 1749. von Helmerich Poppe.

bannfen Stelle gekaufte , zu Ohmfiede im sogenannten alten Harms Hofe belegene

Saatland von 4 Scheffel Saat , an Helmerich Poppehannken verkauft .

als Die Angabe ist den 14ten Nov. a . c. 4 beym hiesigen Herzogl Landgerichte.

9 ) Die Frau Auctionsverwalterinvon Harten , ist gesonnen , ihr zu wechlop belegenes

roßdienstpflichtiges Gut , bestehend in 3 Wohnhäusern , Gärten , Wiesen , Saatland

und Busch , so wie einige zugekaufte Wiese und Saatländereyen , den 16ten Nov .

and auf dem Gute , stückweise verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den 12ten Nov. a. c. , beym hiesigen Herzogl . Landgerichte.

10 ) Johann Gerdes und wenl. Johann Helms Wittwe zu Ohmstede , und zwar legtere

dals Vormünderin ihrer Kinder , haben die vormals von Helmerich Poppehannken das

selbst gekauften 4 Pferdeweiden im Huntebrock , an diesen Helmerich Poppehannken

hinwiederum verkauft .

Die Angabe ist den 14ten Nov . a. c. , beym hiesigen Herzogl . Landgerichte.

1) Wenn weyl. Herrn Rathsv . Deſtings Erben gesonnen , allerhand Hausgeråth , als

Tische , Stühle , Schränke , Koffres , Commoden , auch fein Drellen und Leinen ,

sodann allerhand Waaren , Dellfs Steinzeug , Boutellien , Gläser und sonstige Sas

chen , am 14ten hujus in dem neben des Aeltermanns Defting Wohnhause und an der

Fleinen Kirchenstrasse stehenden Hause öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen , so

wird solches hiedurch zu jedermanns Wissenschaft gebracht , und können demnach Lieb

haber sich bemeldetenLages und Orts einfinden, die Conditionen vernehmen, und nach

Gefallen bieten und kaufen .

Na Decretum Oldenburg in Curia , den 5 Oct . 1782 .
Bürgermeister und Nath hieselbst .

12 ) Es wird hiemit zu jedermanns Wissenschaft gebracht , daß von weyl. Johann Friede
rich Topken Wittwe und Kinder zu Beckum belegenen Hofstelle , auf den sten Oct . d . J .

in Otto Ostendorfs Wirthshause zu Hajenwärf , so viel Land als zu Berichtigung 130

Rthlr . herrschaftlicher und crtra Gefälle erforderlich , im stückweisen verheuert werden

foll. Liebhaber können sich also am gemeldeten Tage und Orte einfinden und nach

Gefallen bieten und heuern .

Hartwarden auf dem Amte , den 21 Sept . 1782 .

Zweyte Bekanntmachung .

v . Schreeb .

Reg . canzley . Wegen des von Johann Bernhard Buhrmann zu Elsfleth an Albert

Diederich Groninger verkauften Hauses Ang . d . 19 Oct . Oldenb . Lger . Wegen

Harm Claussen und dessen Ehefrau an Johann Hinrich Reumann übertragenen Bau

Ang . d . 17 Oct . Oevelg . Lger . Wegen des von Harm Wulf zu Boring auf Peter

Jacobs Ehefran bewürkten Ingroffati Ang . d . 15 Oct . Delmenh . Lger . 1 ) Vers

lauf des Chirurgi Evelers Wittwen Hauses und Gartens d . 11 Oct . Ang . d. 10. a ) In



Hinrich Spille zu Schönemohr Concurs Ang . d. 15 Oct . Deb . d. 4 Nov . Prdf . urt . d.2 Dec . Löse d . 17. 3 ) In Gerd Brandt zu Ganderkesee Concurs Ang . d . 16 Det . Ded .d . 30. Praf . urt . b. 18 Nov . Ldse d. 9 Dec. Schweyer Amtsg . Wegen des vonweyl . Icke Hedden auf Johann Hüllstede bewirkten Ingross . Ang . d. 14 Oct .

II . Privatsachen .
3 ) Herr Paftor Hedden zu Wiefelstede ift gesonnen , allerhand Haus und Ackergeräth ,auch ein paar Ruhrinder am r4ten Oct . a . c. im Pfarrhause daselbst öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen , und können desfällige Liebhaber sich alsdenn daselbst ein.finden und nach Gefallen bieten und kaufen .
2 ) Dem Johann Schumacher zur Aue in der Vogtey Zwischenahn find 4 Kälber , als eingrieshufdes und ein schwarzfprdteltes Ochsenkalb , eine schwarzsprotelte und eine gries ,hüfde Quene , welche sämtlich im rechten Ohr ein Mark haben , aus der Weyde entsfommen . Wer solche anweisen fann , erbált eine gute Belohnung .
3 ) Der Kaufmann Johann Hermann Carstens in Bockhorn hat ein daselbst nahe bey derKirche belegenes Haus , Scheune und Garten zu verheuern . Dieses Haus ist in gutemwohnbaren Stande mit Zimmern , einer Küche , Speisekammer , Keller und mehresren Commoditaten versehen , die Scheune hat Raum zu Futter und Früchten nebstStallung für einige Kühe und Pferde und der Garten ist auch nicht klein , doch kannauf Verlangen noch mehr nahe dabey liegendes Gartenland eingethan werden . FürPersonen die Luft haben auf dem Lande zu wohnen , würde dieses , und auch besondersin Betracht des Orts , eine sehr angenehme und bequeme Gelegenheit seyn . DasHaus ist übrigens auf Ostern oder Maytag fünftigen Jahrs anzutreten , und könnenfich die Liebhaber directe bey befagtem Kaufmann Carstens melden .4 ) Bon den Elsflethischen Armencapitalien find sofort 75 Rthlr . und zu Neujahr 1783 .300 Rthlr . zinsbar bey dem Juraten Hinrich Addicks zu Lienen zu erhalten .
4 ) Der Herr Stadtfyndicus Schols hat goo Rthlr . Gold in Commission zinsbar in belegen , welche sofort gegen Anweisung hinlänglicher Sicherheit in Empfang genommenwerden könneu .

6 ) Weyl . Johann Beckhusen Kinder Vormund Dierk Fafting und Consorten lassen mitgerichtlicher Erlaubniß ihrer Pupillen Hofstelle mit 126 Juck Landes auf ein oder dresahre , entweder im Ganzen oder Stückweise am 18 Oct . in des Cornelius MeinersWirthshause zu Burhave dffentlich durch den Herrn Berganter Eli verheuern .7 ) Johann Wilffen zum Mobrfinger Sande , Abbehauser Kirchspiels , laffet mit gerichtslicher Erlaubniß 20 milchende Kühe , worunter einige durchgefeuchte , einen drcyjährigen durchgefeuchten holländischen Bullen , 6 Rindstarken , einen holländischen Rindbullen , to zweyjährige Ochsen , einige Kuh und Ochsenfälber und 2 Zugpferde am31 Oct . daselbst , durch den Herrn Auctionsverwalter Eli öffentlich meistbietend verskaufen , und dienet zur Nachricht , daß der Zahlungstermin bis Michaelis künftigenJahres hinausgesetzet wird .
3 ) Die von dem Administrator Töllner bisher verwaltete Brauerey zu Strohausen istmit allem Zubehör zu verpachten . Liebhaber können sich bey dem Herrn Canzleyrathvon Schutdorff einfinden .
9 ) Es hat der Herr Rathsverwandter Harbers , als Provisor des Armenhauses St Gerdruth 150 Rthlr . Gold zinsbar zu belegen , welche sogleich in Empfang genommenwerden können .

( Hiezu eine Beylage . )



***** Beylage zu den wöchentl . Anzeigen N. 41 .

# sold eden

den 7 Octob . 1782 . side schilders

16 ) In des Herrn Paftor Hedden Vergantung zu Wiefelstede den 14 d. M. , soll eine

holländische mit grünem plüsch ausgeschlagene Cariole , imgleichen ein offener , grun

angefirichner, mit Korb , Stühlen und Bänken versehener Fuhrmannswagen , so

beyde sehr gut conditionirt sind , nicht weniger eine grosse neue Stolklaterne wie auch

eine Scheinlampe von Messing verkauft werdth . ne bilmed

11 ) Es find soo Rthlr . Gold sofort und 1000 Rthlr . im Januarii Monat fünftigen Jahrs

gegenAnweisung hinlänglicher Sicherheit zu Procent zinsbar fu belegen, wovon der

Herr Edngellist Frühling nähere Nachricht ertheilet . P

12 ) Der Kaufmann Renken in Elsfleth hat die eine Hälfte feines an der Steinstrasse beles

1 genen und jezt von dem Mahler Henneke bewohnten Hauses 2 Zimmer nebst Garten ,

auf Maytag 1783 . zu verdenern .

13 ) Johann Schröder zu Hering hat im verwichenen Kramermarkt ju Rotenkirchen ein klein

Hacket weisses Leinen , mit grauem Papier umwickelt gefunden , welches der Eigenthus

Smer ben ihm wieder in Empfang nehmen fann . d

14 ) Ben mir wird der Voß und Gökingksche Allmauach mit der poetischen Blumenlese auf

das Jahr 1783 . brochiret zu 40 gr . und gebunden zu verschiedenen Preisen verkauft .

Imgleichen der Bürgersche Allmanach auf das Jahr 1783 . mit der Blumenlese in

Pergament , verguldet , mit einer Schreibtafel im Futterahl zu 48 gr . beydes in Golde .
in Strohm .

15 ) Zur Berichtigung der in diefen Anzeigen bekannt gemachten Specification von den in
dem Pfarrhause zu Abbehausen zu verkaufenden Sachen ist noch anzuzeigen : wie es

nächst den innernen Serrinen heißen foll : auch weiß Steinenzeug bestehend aus einer

Terrine mit einer Schüssel nebs 2 groffen und 4 kleinen länglichten Schuffeln . Fere
ner ist die Chaise nicht mit grünem Plüsch sondern mit Rasch ausgeschlagen , und die
Rüffen sind mit grünem Lacket füberzogen , man sist

ad pm do dent$13

et Unterm 3ten Octobr . d . J . ift Baveke Andreassen und deren Sohn Andreas Andreas ,

sen , ihrer , der Dieberen verdächtigen und herumstreifenden gebensart halber , erstere
zu einjähriger und letzterer zu einer halbjährigen Zuchthausstrafe condemniret .

moins d ' ube Ad Requifitionem .

Es hat Ein Hechedler Hochweiser Rath dieser Stadt Bremen , bey Hers

annahung der auf den 18ten des jehtlaufenden Monats October bestimm
ten Zeit des alljährlich hier gehalten werdenden Wehmarkts , aus der



ihm obliegenden Fürsorge für das allgemeine Beste , und um möglichst
zu verhüten , das durch das alsdann einkommende fremde Vieh die lands

verderbliche Viehseuche nicht in hiesiges , von derselben seit länger dann

Jahres Frist , Gottlob , völlig befreyetes Stadtgebiet aufs neue einge¬

schleppet werde , nöthig erachtet , unter Erneuerung der in gleicher Üb
ficht im vorigen Jahre publicirten Verordnung , folgendes hiemit zu

verfügen und festzusehen .

1 ) Aus den von der Wiehfenche inficirten , solcherhalb verdächtigen, oder
dergleichen auf eine Stunde Gehens nahe gelegenen Orten , wird kein

Bich , wederVieh , weder einzeln , noch bey Triften , es mögen bey solchen Päffe
befindlich seyn oder nicht , auf hiesiger Gränze durchgelaffen .

2 ) Muß das aus gefunden Orten kommende Vieh , mit Obrigkeitlich bes

schwornen Pässen versehen seyn , in welchen enthalten : a ) der Name

des Viehhändlers oder Verkäufers , b ) die Anzahl , Farbe , Beschreis

bung und Abzeichen des Viehes , c ) die Versicherung , daß solches nicht

abit nur selbst gesund , sondern auch aus gesunden , seit wenigstens drey Mos

naten von der Bichseuche völlig rein gewesenen , und von allen davon

inficirten , oder derhalben verdächtigen Gegenden , zum mindesten eine

Stunde Gehens , auf dem nächst dahin führenden Wege , entlegenen Dr
ten oder Weiden sey .

3 ) Darf das anher zu bringende Vieh keine Nebenwege getrieben werden ,

fondern haben die Treiber die gewöhnliche , oder die in dem erhaltenen

Paffe von der Obrigkeit vorgeschriebene Route zu nehmen , auch alle von

der Seuche inficirte , oder deshalb verdächtige Orte , auf eine Stunde

Gehens zu meiden ; weniger nicht des Durchtreibens am Mühlenhause
durch die Ochtum sich zu enthalten , fondern das aus dasiger Gegend

kommende Vieh den gewöhnlichen Weg über den Warthurm einzutreis

ben , und sind von der genommenen Route , so wie , daß auf selbiger

und in der Entfernung einer Stunde Gehend von der Viehseuche nichts

verspüret werde , die durch die Beamte von Ort zu Ort ausgefertigte

Attestate zu produciren .

in

4 ) Wird zwar das zum Markt bestimmte Vich , während desselben auch zu

Wasser einzubringen erlaubet , doch muß a ) das dergestalt anhero zu

führende Vich mit Obrigkeitlich beschworenen Pässen versehen seyn ,

welchen nebst dem Namen des Viehhändlers oder Verkäufers , und der

Bemerkung der Anzahl und Farbe , auch Beschreibung und Abzeichen



bes Viehes , die Versicherung enthalten, daß solches sämmtlich gefund,
und aus vollig gefunden , seit drey Monaten von keiner ansteckenden
Krankheit unter dem Hornvieh inficirten , folcherhalb verdächtigen , noch

da seiner von der Viehfeuche inficirten , oder derenthalben verdächtigen Ge
gend , auf eine Stunde Gehens , nahe gelegenen Orten oder Weiden sey,
auch bis zu seiner Einschiffung in nur befagter Entfernung keine von der
Seuche inficirte oder derhalben verdächtige Gegenden paßiret habe , b )
der dieses Vich führende Schiffer vor seiner Abfahrt eidlich angeloben ,
daß er , von dem Ort der Einschiffung bis an hiesige Stadt , nirgends
an sondern dafern er still zu liegen gesonnen , auf dem Strohm vor Ans
ker legen , und kein Vieh unterweges einnehmen , noch aus : oder über¬
fehen wolle , und über die dahin geschehene Beeidigung ein Obrigkeitli¬

theches Attestat vorzeigen , c ) von diesem zu Schiffe kommenden Vieh kein
Stück verkauft , noch an Land gefeht werden , bevor nach geschehener Uns
tersuchung und befundener Richtigkeit der dabey befindlichen Pässe und
Attestate , dazu die Erlaubnis ertheilet worden ; wes Euds die Schiffe
mit Vieh oberhalb der Stadt am Siel , unterhalb aber am Bind¬
wams bey dem Auffenposten anzulegen und sich zu melden , ihre Passeund Attestate dem Herrn Vorstadts - Herrn des Distrikts , wo die Schiffe
angeleget , zu produciren , und zum Verkauf des Viches die erforders
liche Erlaubnis entgegen zu nehmen haben .

5 ) Das zu lande hieher gebracht werdende Vieh , muß so lange aufferhalbden hiesigen Gränzen stehen bleiben , bis die dabey befindlichen Pässe undAttestate von den Viehhändlern und Verkäufern , nach Beschaffenheitder Route , dem Herrn Richter zu Borgfeld , Herrn Vorstadts Herrn ,oder denjenigen Herrn Gow - Gräfen , durch deren Districkte sie zu paßisren gervillet , vorgezeiget, und , nach deren genauen Untersuchung , wegenHereinlassung oder Zurückweisung des Biches , der Wache , den Postisrungen , und Sauvegardes , die nöthigen Ordres ertheilet worden .

6 ) Sind gedachte Viehhändler und Verkäufer gehalten , ihre producirtePaffe und Attestate erforderlichen Falles dahin eidlich zu bestärken ,daß das darin benannte Vieh unterweges nicht verwechselt noch verstauschet , auch bis zur hiesigen Gränze , in obbemeldter Entfernungkeine von der Viehseuche inficirte , oder derhalben verdächtige Ortepaßiret , dessen keines crepiret , noch an einem derselben irgend ein Merksmahl der Krankheit verspüret sey .



7 ) Wird die Auftreibung desjenigen Viehes , so von der Westphälischen

Seite hieher zu Markt gebracht wird , auf der Westerstrasse in der

Neustadt , desjenigen , so von der Altstadts Seite kommt aber , auf

der Faulenstrasse bis zum Brill , nur gestattet , und darf das Vich

von einem dieser Orte zum andern nicht vertrieben , noch vor dem Vers

kauf auf andere Plätze gebracht werden .

Gleich nun vorstehende Veranstaltungen hiedurch öffentlich zu jeder

manns Wissenschaft gebracht werden , so haben nach selbigen alle und

jede das diesjährige Viehmarkt besuchende einheimische sowohl als auss

wärtige Viehhändler , so lange nicht besonderer sich etwa ereignender

Umstände halber , anderweitige Verfügungen diesseits nöthig gefunden

und gemacht werden , sich in allem genauestens zu richten , und mit

ihrem feilhabenden Vich an den angewiesenen Verkaufs : Plähen sich

einzufinden .

Publicatum Bremen , den 3ten Octobr . 1782 .

Shakto tell de dra , & bo
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